
Kita-Untersuchung
Allgemeine Informationen

Die Kita-Untersuchung ist eine einmalige ärztliche Beurteilung des Entwicklungsstandes aller Kinder zirka zwei Jahre vor der Schulaufnahme,
also im Alter von drei oder vier Jahren. Sie findet im Kindergarten statt und ist eine Ergänzung zu den Vorsorgeuntersuchungen beim
niedergelassenen Kinderarzt, ersetzt diese aber nicht. Die Teilnahme ist kostenfrei und freiwillig. Auf Wunsch der Eltern ist auch eine
Untersuchung von Hauskindern im Gesundheitsamt möglich.

Zuständigkeiten

Referat Kinder- und Jugendärztlicher Dienst/Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Besucheradresse:
Am Landratsamt 3
09648 Mittweida

Postadresse:
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Telefon: 03731 799-6437
Fax: 03731 799-6823
gesundheit[at]landkreis-mittelsachsen.de

Voraussetzungen

Die Untersuchung der Kita-Kinder zirka zwei Jahre vor Schuleintritt, in der Regel im Alter von drei bis vier Jahren, ist nur bei vorliegender
schriftlicher Einwilligung eines Sorgeberechtigten möglich.

Verfahrensablauf

Die Eltern werden im Vorfeld durch die Kita über das Angebot der Entwicklungsbeurteilung und die Termine informiert und erhalten einen
Elternfragebogen. Über die Teilnahme ihres Kindes entscheiden die Eltern. Die Kinder werden einzeln untersucht. Hierbei beurteilen wir in einem
landesweit standardisierten Test das Seh- und Hörvermögen, grob- und feinmotorische Fähigkeiten sowie die Sprachentwicklung der Kinder. Es
werden keine Impfungen durchgeführt. Die Sorgeberechtigten erhalten am Untersuchungstag eine schriftliche und vertrauliche Mitteilung der
Untersuchungsergebnisse. Sofern das Einverständnis der Eltern vorliegt, kann eine pädagogische Fachkraft aus der Einrichtung bei der
Untersuchung anwesend sein und anschließend das Ergebnis mit den Erziehern / Erzieherinnen besprochen werden.

Erforderliche Unterlagen

Fristen

Die Kita-Untersuchung findet in der Regel im Alter von drei bis vier Jahren, zirka zwei Jahre vor Schulbeginn, statt.

Kosten

Die Kita-Untersuchung ist kostenlos.

Rechtsgrundlage

ausgefüllter und unterschriebener Elternfragebogen-
gelbes Vorsorgeheft-
Impfausweis zur schriftlichen Impfberatung-
ggf. relevante medizinische Befunde/Unterlagen-

§ 7 (2) – Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Gesetz
über Kindertagesbetreuung – SächsKitaG)

-
§ 11 (1) – Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (Sächsisches Gesundheitsdienstgesetz –
SächsGDG)

-
Datenschutzhinweise entsprechend Art. 13 und 14 DSGVO – Kita-Untersuchung-
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https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1079-Gesetz_ueber_Kindertageseinrichtungen
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/3348-SaechsGDG
file:///datenschutzerklaerung/datenschutzhinweise.html#c46398
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